
 
 

 
 

Ranglistenordnung 
1.Zuständig 
Der Sportwart  

2.Dauer 
Nach Beendigung der Punktspiele an allen Tagen bis Ende Oktober. An Tagen mit Turnieren  
oder ähnlichen Veranstaltungen sind keine Ranglistenspiele möglich. 

3.Platz und Zeit 
Jugendliche untereinander, die keinen Erwachsenen-Mannschaften angehören, müssen ihre 
Forderungsspiele so ansetzen, dass diese bis 17.00 Uhr abgeschlossen sind. 
Forderungsspiele sind von Montag bis Freitag durchzuführen. Ausnahmen kann der 
Sportwart genehmigen.      

4.Bälle 
Neue Bälle, üblicher Marke, stellt der Forderer. 

5.Eintragung 
Die Forderungen müssen in die Forderungsliste und in den Terminkalender eingetragen 
werden. 

6.Spieltermin 
a) Der Forderer ist verpflichtet, innerhalb einer Woche (z.B. Montag bis Sonntag) ab der 

Forderung einen Spieltermin in die Liste und das Terminbuch einzutragen. 
b) Der Spieltermin muß innerhalb von 2 Wochen ab Forderungseintragung liegen. 
c) Werden die oben genannten Fristen nicht eingehalten, werden Forderer und Geforderter 

als Verlierer behandelt; ausgenommen, man einigt sich auf einen Sieger und teilt dies dem 
Sportwart innerhalb dieser Fristen mit. 

Der Forderer ist verpflichtet, den Geforderten sofort (notfalls schriftlich) zu benachrichtigen.. 

7.System 
a) Ein Spieler kann jeweils einen anderen fordern, der entweder in der gleichen Reihe links 

oder in der Reihe darüber rechts von ihm steht. Ist mindestens einer der forderbaren 
Spieler neutralisiert, so kann er noch eine Stelle weiter fordern. 

b) Spieler, die bereits gefordert sind oder gefordert haben, können nicht fordern, bzw. 
gefordert werden. 

c) Tritt ein Spieler zum vereinbarten Termin nicht an, gilt für Ihn das Spiel als verloren. Sollte 
vorher ein neuer Termin vereinbart werden, muß dieser innerhalb der 2 Wochenfrist ab 
Forderungseintrag liegen. Der neue Termin ist sofort in Forderungsliste und Buch 
einzutragen. 

d) Wird eine Forderung wegen Unrechtmäßigkeit oder sonstiger Formfehler gestrichen, oder 
wird sie vom Forderer selbst wieder zurückgenommen - gleichgültig aus welchem Grund - 
verliert der Forderer damit sein Forderungsrecht. 

e) Der Unterlegene eines Spieles kann frühestens am 15. Tag nach dem Spiel wieder 
fordern, ausgenommen er gewinnt sein Forderungsrecht durch einen Sieg. 

f) Der Sieger einer Forderung hat eine Woche Schonzeit, in der er nicht gefordert werden 
kann. 



 

8.Wertung 
Siegt der Geforderte, so bleibt die Rangliste unverändert. Siegt der Forderer, so nimmt er den 
Platz des Geforderten ein, der – mit den übersprungenen Spielern - einen Platz zurückfällt. 

9.Neutralisierung 
a) Ein Spieler kann sich während der Saison nur einmal für maximal drei Wochen 

neutralisieren lassen. Die Neutralisierung muß in die entsprechende Liste eingetragen 
werden. Während dieser Zeit darf der Neutralisierte weder gefordert werden noch selbst 
fordern. Geforderte Spieler können sich für die laufende Forderung nicht mehr 
neutralisieren lassen. 

b) Kranke oder Verletzte können vom Sportwart aus der Rangliste genommen und nach der 
Genesung wieder an alter Stelle eingesetzt werden. Sie haben erst nach 2 Wochen oder 
gewonnenem Spiel Forderungsrecht. 

 

10.Spielausfall 
Fällt ein Forderungsspiel wegen Unbespielbarkeit des Platzes „ins Wasser“, ist innerhalb von 
drei Tagen ein neuer Termin einzutragen. Der neue Termin muß innerhalb einer Woche nach 
dem abgesagten Spiel liegen. Das gleiche gilt für einen Spielabbruch wegen Dunkelheit oder 
Regen. 

11.Einforderungen 
a) Einforderungen sind bei jedem - lt. Ranglistenordnung Ziffer 7b, 7f und 9 - forderbaren 

Spieler möglich. Für den Geforderten ist dies ein normales Ranglistenspiel. Verliert der 
Einforderer, wird er letzter der Rangliste.  

b) Einforderungen können nicht ohne tatsächliches Spiel gewonnen werden. Tritt der 
Geforderte nicht an, verliert er sein Forderungsrecht, und der Forderer kann sich neu 
einfordern. 

 

12.Streichungen 
a) Spieler die zweimal nicht angetreten sind oder während der ganzen Saison kein einziges 

Ranglistenspiel absolviert, auch nicht selbst gefordert haben, werden aus der Rangliste 
gestrichen. 

b) Wer aus der Rangliste austritt oder gestrichen wird, kann sich im nächsten Jahr gemäß 
Punkt 11 einfordern, aber nicht besser, als sein alter Ranglistenplatz war. 

 


